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246.  Bekanntmachung der Sitzung des Kreisausschusses am 
Dienstag, 25.08.2020 um 17.00 Uhr 

 

 
Sitzung des Kreisausschusses am Dienstag, 25.08.2020 

 

 
 
Die nächste Sitzung des Kreisausschusses, 32. Sitzung in der XVI. Wahlperiode, 
findet am  
 

Dienstag, den 25.08.2020 um 17:00 Uhr 
 

im Kreishaus in Steinfurt - Großer Sitzungssaal - Raum C177 a statt. 

Tagesordnung 

A. Öffentliche Sitzung 

 1. Feststellung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der KA-Sitzung vom 
16.06.2020 

  
 2. Informationen 
  
 2.1. Finanzzwischenbericht zum Stand 30.06.2020 
  
 3. Sitzungsdienst - Einführung einer Beschlusskontrolle 

 - Antrag der SPD-KT-Fraktion vom 11.05.2020 
  
 4. Gewährung einer Entschädigung für Online-Fraktionssitzungen 
  
 5. Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabschlusses 2019 
  
 6. Haushaltsausführung 2020; Genehmigung von überplanmäßigen investiven 

Auszahlungen -Dringlichkeitsbeschluss gem. § 50 Abs. 3 KrO NRW- 
  
 7. Neuanlage des Kreisvermögens für eine nachhaltigere Anlagestrategie 

nutzen 
-Antrag der KT-Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 12.08.2020- 

  
 8. Bewerbung Modellprojekte des Bundesverkehrsministeriums im ÖPNV; 

- Antrag der SPD-KT-Fraktion vom 15.07.2020 - 
  
 9. Entscheidung über einen Widerspruch des Naturschutzbeirates - Antrag auf 

Befreiung gem. § 67 BNatSchG von den Verboten des Landschaftsplanes IV 
Emsaue Nord für den zum Neubau einer Steganlage am Kettelerufer in 
Rheine;  
Wasserwirtschaftliches Genehmigungsverfahren: Anlage am Gewässer (§ 
22 LWG NRW, § 36 WHG) 
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 10. Informationen über Anträge mit finanziellen Auswirkungen 
  
 11. Anfragen 
  

B. Nichtöffentliche Sitzung 

 

 12. Feststellung der Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der KA-Sitzung 
vom 16.06.2020 

  
 13. Grundstücksverkauf Gemarkung Westerkappeln, Flur 116, Flurstück 675 an 

die Gemeinde Westerkappeln 
  
 14. Beschaffung von vier Krankentransportwagen (KTW) 
  
 15. Beschaffung von acht Defibrillatoren „Corpuls C³“ für den Rettungsdienst 

des Kreises Steinfurt 
  
 16. Beschaffung von acht Fahrtragen „Stryker Power-Pro XT“ für den 

Rettungsdienst des Kreises Steinfurt 
  
 17. Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen, Rettungswache Steinfurt-

Borghorst 
  
 18. Vergabe von rettungsdienstlichen Leistungen, Rettungswache Mettingen 
  
 19. Vergabe von Aufträgen; Beschaffung von digitalen Endgeräten für die 

Schulen des Kreises Steinfurt 
  
 20. Vergabe von Aufträgen; Beschaffung der technischen Ausstattung für ein 

Prototypenlabor am Berufskolleg Tecklenburger Land in Ibbenbüren 
  
 21. Vergabe von Aufträgen; Erfassung und Konzeptionierung der IT-Netze in 

den Schulen des Kreises Steinfurt 
  
 22. Dringlichkeitsbeschluss 

 - Auftragsvergabe  für den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale 
(FTZ) 

  
 23. Veröffentlichung von Beschlüssen aus nichtöffentlichen Sitzungen 
  
 24. Anfragen 
  
 25. Informationen 
  

 
 
Steinfurt, 14.08.2020     Kreis Steinfurt 
        Der Landrat 
         
        Kreis Steinfurt 38/2020/246 



 

440 
 

247.  Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters der Gemeinde 
Saerbeck und für die Wahl der Vertretung der Gemeinde 
Saerbeck am 13. September 2020 gem. §§ 19 (1), 46 b KWahlG 
i.V.m § 11 des Gesetzes zur Durchführung der 
Kommunalwahlen 2020 und §§ 30, 31 KWahlO 
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Kreis Steinfurt 38/2020/247 
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248.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124351686 
 
Gegen Herrn Peter Petrov, zuletzt wohnhaft in 63533 Mainhausen, Am Schwalbennest 
1, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 13.05.2020 (Az.: 
124351686) ergangen. 
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 16.06.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/248 
 
 
 
 

249.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124355145 
 
Gegen Herrn Iwan Zeiser, zuletzt wohnhaft in 49477 Ibbenbüren, Roggenkampstr. 3, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 15.05.2020 (Az.: 124355145) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 06.08.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/249 



 

445 
 

250.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124354449 
 
Gegen Herrn Vasile Grigoriciuc, zuletzt wohnhaft in 32791 Lage, Hörster Bruch 1, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 11.05.2020 (Az.: 124354449) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3007, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 04.08.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/250 
 
 
 
 
 

251.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124352864 

 
Gegen Herrn Mariyan Gospodinov, zuletzt wohnhaft in 48429 Rheine, ist ein Bescheid 
des Landrates des Kreises Steinfurt vom 16.07.2020 (Az.: 124352864) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3003, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 27.07.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/251 
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252.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124358447 
 
Gegen Herrn Behgol Mahini, zuletzt wohnhaft in 22457 Hamburg, Schleswiger Damm 
256, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 10.07.2020                   
(Az.: 124358447) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 29.07.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/252 
 
 
 
 

253.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124358890 
 
Gegen Herrn Octavian-Florian Mihailoiu, zuletzt wohnhaft in 49626 Bippen,      
Hauptstr. 9, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 28.07.2020    
(Az.: 124358890) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3009, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 28.07.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/253 
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254.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124351686 
 
Gegen Herrn Baco Ristov, zuletzt wohnhaft in 40225 Düsseldorf, Moorenstr. 4, ist ein 
Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 12.06.2020 (Az.: 124042043) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 23.07.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/254 
 
 
 

255.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124357196 
 
Gegen Herrn Raed Haidar, zuletzt wohnhaft in 40215 Düsseldorf, Corneliusstr. 85, ist 
ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 30.06.2020 (Az.: 124357196) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 24.07.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/255 
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256.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124040051 

 
Gegen Herrn Gabi-Ionut Busuioc, zuletzt wohnhaft in 48565 Steinfurt, Kohlstrunk 16, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 26.05.2020 (Az.: 124040051) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 23.07.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/256 
 
 
 
 

257.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124042740 
 
Gegen Herrn Ioan-Vladut Hurjui, zuletzt wohnhaft in 26844 Jemgum, Weidenstr. 4 b, 
ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 14.07.2020 (Az.: 124042740) 
ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 22.07.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/257 
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258.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 124357049 
 
Gegen Herrn Rainer Emil Lamprecht, zuletzt wohnhaft in 27624 Geestland, Flögelinger 
Str. 50, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 02.06.2020             
(Az.: 124357049) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer D 3008, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Steinfurt, 22.07.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259.  Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) - Feststellung der UVP-Pflicht -; 
Öffentliche Bekanntgabe gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 - in der 
zurzeit gültigen Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 7 UVPG  

 
Der Antragsteller Jan Plass hat die Erteilung einer Plangenehmigung zum Ausbau 
eines Gewässers nach § 68 Absatz 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) für die 
Herstellung eines Biotop-Teiches auf dem Grundstück Gemarkung Wettringen, Flur 4, 
Flurstück 60, beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG so dass ein 
Vorprüfungsverfahren zur Feststellung des Erfordernisses einer 
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 6 - 14 UVPG durchgeführt wurde. 
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Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung 
der vorgelegten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für 
dieses Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht 
erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Steinfurt, 07.08.2020 Kreis Steinfurt  
 Der Landrat 
  - Umwelt- und Planungsamt - 
 Im Auftrag 
 
 gez. Bücker 
 Amtsleiter 
 
 Kreis Steinfurt 38/2020/259 
 
 
 
 
 
 
 

260.  Öffentliche Zustellung eines Bescheides; 
 Az.: 36.2 362126 
 
Gegen Herrn Danny Ramjeet Mann, Wieher Eschweg 5, 49497 Mettingen, geb. 
20.02.1993, ist ein Bescheid des Landrates des Kreises Steinfurt vom 03.06.2020 (Az.: 
36.2 362126) ergangen.  
 
Der Bescheid kann vom Empfangsberechtigten im Kreishaus in 48565 Steinfurt, 
Tecklenburger Str. 10, Zimmer 20, während der allgemeinen Dienststunden 
eingesehen bzw. abgeholt werden. 
 
Der Bescheid wird gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW durch öffentliche 
Bekanntmachung dieser Benachrichtigung im Amtsblatt des Kreises Steinfurt öffentlich 
zugestellt. Er gilt als zugestellt, wenn seit der Bekanntmachung im Amtsblatt zwei 
Wochen vergangen sind. 
 
Mit dem Tag der Zustellung besteht die Möglichkeit, dass Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
 
Steinfurt, 18.08.2020     KREIS STEINFURT 
        Der Landrat 
 
        Kreis Steinfurt 38/2020/260 


